
 
Kartellrecht: Kommission verhängt Geldbuße von 570 Mio. EUR gegen
Mastercard wegen Behinderung des Zugangs von Händlern zu
grenzüberschreitenden Kartenzahlungsdiensten
 
Brüssel, 22. Januar 2019 

Europäische Kommission - Pressemitteilung

Die Europäische Kommission hat eine Geldbuße von 570 566 000 EUR gegen das
Kartenzahlungssystem Mastercard verhängt, weil das Unternehmen die Möglichkeit von
Händlern, bessere Konditionen von Banken aus anderen Ländern des Binnenmarkts zu
nutzen, unter Verstoß gegen die EU-Kartellvorschriften beschränkt hat.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erklärte hierzu: „Die europäischen Verbraucher
benutzen Zahlungskarten jeden Tag, wenn sie Lebensmittel oder Kleidung kaufen oder etwas im
Internet bestellen. Die Regelungen von Mastercard haben Händler daran gehindert, bessere
Konditionen von Banken in anderen Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen. So wurden die Kosten für
Kartenzahlungen künstlich in die Höhe getrieben – zum Nachteil der Verbraucher und der Einzelhändler
in der EU.“

Mastercard ist gemessen an den ausgegebenen Karten und am Transaktionswert das zweitgrößte
Kartenzahlungssystem im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im Rahmen des Mastercard-Systems
bieten Banken Kartenzahlungsdienste unter den gemeinsamen Kartenmarken Mastercard und Maestro
an. Mastercard fungiert als Plattform, über die die Banken, die Karten ausgeben, Zahlungskarten
bereitstellen, Kartenzahlungen abwickeln und Mittel an die Händlerbank überweisen.

Kartenzahlungen spielen im Binnenmarkt sowohl für inländische Zahlungsvorgänge als auch für
grenzüberschreitende oder über das Internet vorgenommene Zahlungen eine zentrale Rolle. Die
europäischen Verbraucher und Unternehmen benutzen Zahlungskarten für mehr als die Hälfte ihrer
bargeldlosen Zahlungen.

Wenn ein Verbraucher in einem Geschäft oder online eine Debit- oder Kreditkarte verwendet, zahlt die
Händlerbank (der sogenannte „ Acquirer“) der Bank des Karteninhabers (dem sogenannten „Issuer“)
ein „Interbankenentgelt“. Der Acquirer wälzt dieses Entgelt auf den Einzelhändler ab, der es wie andere
Kosten in den Endpreis einfließen lässt, den alle Verbraucher – auch die, die keine Karten verwenden –
zahlen müssen.

Nach den Regelungen von Mastercard mussten die Acquirer die Interbankenentgelte des Landes
anwenden, in dem der Einzelhändler ansässig war. Vor der Einführung von Entgeltobergrenzen zum
9. Dezember 2015 durch die Interbankenentgelt-Verordnung unterschieden sich die
Interbankenentgelte im EWR von Land zu Land erheblich. Aufgrund der Regelungen von MasterCard
konnten Händler in Ländern mit hohen Interbankenentgelten nicht von niedrigeren Entgelten
profitieren, die von Acquirern in anderen Mitgliedstaaten berechnet wurden.

Im April 2013 leitete die Kommission ein förmliches Kartellverfahren gegen Mastercard ein, um zu
prüfen, ob dessen Regelungen für das grenzüberschreitende Acquiring gegen die EU-Kartellvorschriften
verstießen. Im Juli 2015 richtete die Kommission eine Mitteilung der Beschwerdepunkte an das
Unternehmen.

Die Untersuchung der Kommission ergab, dass Einzelhändler aufgrund der Regelungen von Mastercard
für das grenzüberschreitende Acquiring mehr für die Kartenzahlungsdienste von Banken zahlten, als
wenn sie günstigere Angebote hätten wählen können. Die Regelungen führten zu höheren Preisen für
Einzelhändler und Verbraucher sowie zu einer künstlichen Segmentierung des Binnenmarkts und
schränkten den grenzüberschreitenden Wettbewerb ein.

Die Kommission gelangte deshalb zu dem Schluss, dass die Regelungen von Mastercard verhinderten,
dass Einzelhändler von niedrigeren Entgelten profitieren konnten, und den grenzüberschreitenden
Wettbewerb von Banken beschränkten. Dieser Verstoß gegen die EU-Kartellvorschriften endete, als
Mastercard seine Entgelte anpasste, da die Interbankenentgelt-Verordnung in Kraft trat.

Daher beschloss die Kommission, eine Geldbuße gegen Mastercard zu verhängen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_123_R_0001&amp;rid=1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-314_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_de.htm


 
Zusammenarbeit mit Mastercard
Mastercard arbeitete mit der Kommission zusammen, indem es den Sachverhalt und die Verstöße
gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften anerkannte.

Im Gegenzug gewährte die Kommission dem Unternehmen eine Ermäßigung der Geldbuße um 10%.
Weitere Informationen über diese Art der Zusammenarbeit finden Sie auf der Website der
GD Wettbewerb.

 

Geldbußen
Die Geldbuße wurde auf der Grundlage der Geldbußenleitlinien der Kommission von 2006 (siehe
IP/06/857 und MEMO/06/256) festgesetzt. Die Kommission berücksichtigte verschiedene Faktoren wie
den Wert der Verkäufe im Zusammenhang mit dem Verstoß, die Schwere und Dauer des Verstoßes
sowie die Zusammenarbeit von Mastercard mit der Kommission während der Untersuchung.

Die von der Kommission gegen Mastercard verhängte Geldbuße beläuft sich auf 570 566 000 EUR.

 

Hintergrund
Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die Regelungen von Mastercard bis zum 9. Dezember 2015
gegen Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verstoßen, der
Vereinbarungen zwischen Unternehmen oder Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen verbietet,
die den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt verhindern, einschränken oder verfälschen.

Nach Auffassung der Kommission bilden Mastercard und die Lizenznehmer, die Karten der Mastercard-
Marken ausgeben oder mit diesen Karten als Acquirer für Händler tätig sind, zusammen eine
Unternehmensvereinigung.

Weitere Informationen zu diesem Kartellfall können auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb
über das öffentlich zugängliche Register der Kommission unter der Nummer AT.40049 eingesehen
werden.

 

Interbankenentgelt-Verordnung

Seit dem 9. Dezember 2015 dürfen sich die Interbankenentgelte im Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) nach der Interbankenentgelt-Verordnung bei Debitkarten auf höchstens 0,2 % des
Transaktionswerts und bei Kreditkarten auf höchstens 0,3 % des Transaktionswerts belaufen. Davor
unterschieden sich die Entgelte im EWR von Land zu Land erheblich.

Seit Inkrafttreten der Verordnung zahlen die Einzelhändler ein niedrigeres Interbankenentgelt bei
inländischen oder grenzüberschreitenden Zahlungen. Ihre Kosten sind dadurch erheblich gesunken.

 

Laufende Untersuchung im Zusammenhang mit Mastercard

In der 2015 an Mastercard gerichteten Mitteilung der Beschwerdepunkte vertrat die Kommission auch
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die vorläufige Auffassung, dass die Interbankenentgelte von Mastercard für Zahlungen, die im EWR mit
außerhalb des EWR ausgegebenen Debit- und Kreditkarten getätigt werden, möglicherweise gegen EU-
Kartellvorschriften verstoßen.

Die Kommission hat Bedenken, dass diese „interregionalen Interbankenentgelte“ möglicherweise zu
höheren Preisen für die europäischen Einzelhändler führen, die Zahlungen mit außerhalb des EWR
ausgegebenen Karten akzeptieren, und so die Preise für Waren und Dienstleistungen im EWR steigen
lassen und den Wettbewerb verfälschen. In Bezug auf die interregionalen Entgelte läuft das Verfahren
weiter.

Im Dezember 2018 forderte die Kommission betroffene Marktteilnehmer zur Stellungnahme zu den
Verpflichtungen auf, die Visa und Mastercard getrennt voneinander angeboten hatten, um die
Wettbewerbsbedenken der Kommission hinsichtlich ihrer interregionalen Interbankenentgelte für
Kartenzahlungen auszuräumen.

 

Frühere Maßnahmen der Kommission

Der heutige Beschluss schließt an mehrere Maßnahmen der Kommission an, durch die die Gebühren für
Händler gesenkt wurden:

Im Dezember 2007 stellte die Kommission per Entscheidung fest, dass MasterCard durch seine
Interbankenentgelte für grenzüberschreitende Transaktionen im EWR (z. B. bei Kartenzahlungen
belgischer Verbraucher in Geschäften in Frankreich) den Wettbewerb zwischen Banken
einschränkte. Im September 2014 bestätigte der Gerichtshof die Feststellungen der Kommission.

-

Um dem Beschluss der Kommission von 2007 nachzukommen, senkte Mastercard 2009 die von
seinen Mitgliedsbanken erhobenen Interbankenentgelte für grenzüberschreitende Zahlungen (im
EWR) auf höchstens 0,2 % für Debitkarten bzw. 0,3 % für Kreditkarten (gewichtete
Durchschnittswerte).

-

Im Dezember 2010 und Februar 2014 erklärte die Kommission die Verpflichtungszusagen von Visa
Europe (die frühere Vereinigung der Visa-Mitgliedsbanken in Europa), die vorsahen, die
Interbankenentgelte für alle EWR-internen Debit- und Kreditkartentransaktionen auf diese Höhe
(0,2 % bzw. 0,3 %) zu begrenzen, per Beschluss für rechtlich bindend. Diese Verpflichtungen aus
dem Jahr 2014 ermöglichten es den Acquirern außerdem, niedrigere grenzüberschreitende
Interbankenentgelte (0,2 % für Debitkarten und 0,3 % für Kreditkarten) für Kunden aus anderen
Ländern anzuwenden.

-

Im April 2015 erließen der EU-Ministerrat und das Europäische Parlament die Interbankenentgelt-
Verordnung, mit der zum 9. Dezember 2015 Obergrenzen für die Interbankenentgelte für in
Europa ausgegebene und verwendete Karten eingeführt wurden (höchstens 0,2 % bei Debitkarten
bzw. 0,3 % bei Kreditkarten). Mit der Interbankenentgelt-Verordnung wurden gleiche
Wettbewerbsbedingungen für Kartenzahlungen im gesamten EWR-Markt geschaffen. Die in der
Interbankenentgelt-Verordnung festgelegten Obergrenzen gelten jedoch nicht für interregionale
Transaktionen mit außerhalb des EWR ausgegebenen Karten, da die Verordnung auf solche Karten
nicht anwendbar ist.

-

 

Schadensersatzklagen
Personen und Unternehmen, die von dem beschriebenen wettbewerbswidrigen Verhalten betroffen
sind, können vor den Gerichten der Mitgliedstaaten auf Schadensersatz klagen. Nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und der Verordnung 1/2003 des Rates sind
Beschlüsse der Kommission ein bindender Nachweis dafür, dass das Verhalten stattgefunden hat und
rechtswidrig war. Schadensersatz kann auch dann gewährt werden, wenn die Kommission gegen die
betreffenden Unternehmen Geldbußen verhängt hat. Die von der Kommission verhängte Geldbuße wird
dabei nicht mindernd angerechnet.

Die Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen Kartellrechtsverstößen, die die Mitgliedstaaten bis zum
27. Dezember 2016 in nationales Recht umsetzen mussten, macht es für die Opfer von
Kartellrechtsverstößen einfacher, Schadensersatz zu erhalten. Weitere Informationen über
Schadensersatzklagen wegen Kartellrechtsverstößen sowie einen praktischen Leitfaden zur Ermittlung
des Schadensumfangs finden Sie hier.

 

Instrument für Hinweisgeber
Die Kommission hat ein System eingerichtet, über das Einzelpersonen die Kommission leichter über
wettbewerbswidriges Verhalten informieren können, ohne ihre Identität preiszugeben. Das Instrument
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IP/19/582 

wahrt die Anonymität von Whistleblowern, indem verschlüsselte Mitteilungen ausgetauscht werden
können. Das Instrument kann über diesen Link aufgerufen werden.

Kontakt für die Medien:
Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00)
Giulia ASTUTI (+32 2 295 53 44)

Kontakt für die Öffentlichkeit: Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail
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